
Zeitschrift: Pionier: Organ der schweizerischen permanenten Schulausstellung in
Bern

Herausgeber: Schweizerische Permanente Schulausstellung (Bern)

Band: 21 (1900)

Heft: 1

Rubrik: Litteratur

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


— 8 -
und 3 gegen den Vorwurf, die Grenzen des ihnen zustehenden

Züchtigungsrechtes überschritten zu haben, in Schutz genommen
werden können, während jede Abweichung deren Rüge und ge-
eignetenfalls Bestrafung zur Folge haben müsste. Es wird ferner
daran erinnert, dass nach der Verordnung vom 1. Mai 1825 wirkliche
Verletzungen durch Missbrauch des Züchtigungsrechtes der gerichtlichen

Bestrafung unterliegen.
Königliche Regierung.

Abteilung für Kirchen- und Schulwesen.

An die Herren Superintendenten.

Litteratur.

Jeremias Gotthelf, herausgegeben von Zahn, Verlag in Chaux-de-
Fonds, nach dem Originaltexte neu von Prof. Otto Sutermeister.

Illustriert von Gehri, Anker und Bachmann.

Der vorliegende Band umfasst die drei Erzählungen : Käthi,
die Grossmutter, Dursli, der Branntweinsäufer und Barthli, der
Korber, welche bekanntlich zum Besten gehören, was Gotthelf
geschrieben hat. Illustrationen, Papier und Druck sind ausgezeichnet.
Das ist ein Weihnachts- und Neujahrsgeschenk, wie man sich ein
schöneres und besseres kaum denken kann, und zwar für jedermann,
und ein Werk von bleibendem Werte. E. Lüthi.

Die Schweiz, permanente Schulausstellung
ist alle Wochentage von 9 — 12 und 2 — 5 Uhr

unentgeltlich geöffnet.

Für Fortbildungsschulen allseitig bewährt!

a) Übungsstoff für Fortbildungsschulen (Lesestücke, Auf
siltze, Vaterlandskunde). Neue, dritte, vermehrte
Auflage. Einzelpreis geb. 80 Rp.

¦ J b) Aufgaben im schriftlichen Rechnen bei den Rekruteu-

LßuTuT U. PuuäX Esperte Priifungen- 10- Auflage- Einzelpreis 40 Rp.
c) Aufgaben im mündlichen Rechnen bei den Rekruten¬

prüfungen. 3. Auflage. Einzelpreis 40 Rp.

Verlag der Baehdruekerei Hiiber in Altdorf.

Lehrmittel
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Druck von Stämpfli & Cie. — Redaktion : E. Lüthi, Bern.
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